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P121570 Verordnung betreffend das Gleichstellungsbüro und den Frauenrat Basel-
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://: 1. Der Regierungsrat genehmigt die Neufassung der Verordnung 

betreffend das Gleichstellungsbüro und den Frauenrat Basel-
Stadt (SG 153.400). 

 

 

Begründung 

Seit Inkrafttreten der Verordnung betreffend das Gleichstellungsbüro 
und den Frauenrat Basel-Stadt (SG 153.400) am 1. Juni 1991 haben 
sich verschiedene gesellschaftliche Änderungen ergeben. Einerseits 
soll diesen in einer Neufassung der Verordnung Rechnung getragen 
werden. Andererseits haben sie zu Namensänderungen geführt: Das 
Gleichstellungsbüro heisst inzwischen Abteilung Gleichstellung von 
Frauen und Männern, der Frauenrat wird umbenannt in Gleichstel-
lungskommission. Auch diese Namensänderungen sollen in der Neu-
fassung der Verordnung verankert werden.  
 

 

                                                                                            
 


